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Die „Ulmer Wära“ von 1931 – eine vertane Chance bei der 
Bekämpfung der Wirtschaftskrise  

Die Auswirkungen der strikten Spar- und Deflationspolitik, mit der Brünings Reichsregierung 
seit Juli 1930 versuchte, die Wirtschaftskrise in den Griff zu bekommen, wurden in der 
Öffentlichkeit mit zunehmender Sorge wahrgenommen. Dort befürchtete man, dass die 
dadurch verursachte „ungeheure Geldknappheit (…) zwangsläufig zur vollständigen 
Erstarrung des Wirtschaftslebens und zu einem weiteren Anwachsen der Arbeitslosigkeit 
führen muß“ (Wära Nr. 1, S.1). Aus dieser Befürchtung heraus schritt am 25. Juni 1931 eine 
Gruppe von Ulmer Bürgern zur Selbsthilfe: Die Gründungsmitglieder Georg Bäurle, Eugen 
Friedauer, C.W. Gebert, Metzger, Molfenter, Münch, Jakob Salzmann, Adolf Straub, Schulz, 
Schwenk und Wilhelm Ulrich riefen die genossenschaftlich organisierte ‚Ulmer 
Tauschgesellschaft‘ ins Leben und veranlassten die Einführung einer alternativen Währung, 
der sogenannten ‚Ulmer Wära‘ – eine Namenszusammensetzung aus ‚Ware‘ und ‚Währung‘– 
, die das lokale Wirtschaftsleben wieder aufblühen lassen sollte. Die elf Gründer der 
Genossenschaft bezeichneten sich selbst als „altbewährte (…) Ulmer Mitglieder der 
Freiwirtschaftsbewegung“ des deutsch-argentinischen Wirtschaftsreformers Silvio Gesell. Sie 
hofften wohl, an die Erfolge der bereits im Oktober 1929 von Hans Timm und Helmut 
Rödiger, beide Anhänger der Freiwirtschaftsbewegung, gegründeten ‚Erfurter Wära-
Tauschzentrale‘ anknüpfen zu können‘. Eine Hoffnung, die allerdings schon nach wenigen 
Monaten durch eine Notverordnung der Reichsregierung ihr Ende fand. 

Die Erfurter Tauschzentrale verstand sich als eine private Vereinigung zur Bekämpfung von 
Absatzstockungen und Arbeitslosigkeit durch den Waren- und Leistungsaustausch unter ihren 
Mitgliedern. Angeregt und erleichtert wurde dieser Austausch durch die Ausgabe von Wära-
Tauschbons. Zwei Jahre nach der Gründung gehörten dieser Tauschzentrale landesweit bereits 
mehr als 1000 Firmen der unterschiedlichsten Branchen an (Sademach S. 85). Und Mitte 
1931, also zum Zeitpunkt der Ulmer Initiative, gab es solche Tauschzentralen in über 50 
deutschen Städten, so in Berlin, Bielefeld, Bonn, Chemnitz, Dortmund, Düsseldorf usf. 
Zentrales Instrument dieser Tauschzentralen war die WÄRA, die durch zeitlich festgelegten 
Wertverlust, unter Umlaufzwang gesetzt wurde. Daher auch die Bezeichnung als 
‚Schwundgeld‘ bzw. ‚Rostgeld‘. Um den regelmäßigen Wertverlust zu vermeiden, musste 
jeder Wära-Besitzer möglichst vor dem auf dem Wäraschein angegebenen Stichtag seine 
Wära wieder in den Wirtschaftskreislauf einbringen oder durch das Aufkleben einer 
Wertmarke deren Wertminderung ausgleichen.  

Die Ulmer Tauschgesellschaft sah sich als Teil der allgemeinen Wära-Bewegung, achtete aber 
auf ihre finanzielle und verwaltungstechnische Unabhängigkeit von den anderen 
Tauschgesellschaften im Reich (Wära Nr. 1, S. 2, „Die ‚Ulmer Wära‘-Gutscheine“). Zeichen 
dieser Unabhängigkeit war die Herausgabe einer eigenen „Ulmer Wära“, gestaltet und 
gedruckt von der „Graphischen Kunstanstalt David Walcher“ in Ulm als Scheine von gelber 
Grundfarbe mit dem Aufdruck aller notwendiger Informationen zur Handhabung von 
Schwundgeld, des Ulmer Münsters und einer Ulmer Guldenklippe. Ausgegeben wurden im 
Nennwert von ‚1 Wära‘ insgesamt 21.000 Tauschscheine und im Nennwert von ‚1/2 Wära‘ 
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4.932 Tauschscheine (Kapinski S. 52). Das neue Tauschmittel selbst gelangte durch Eintausch 
gegen Reichsmark – 1 Ulmer Wära entsprach 1 Reichsmark – in den Verkehr. Zur Sicherung 
der Ulmer Wära wurden die durch den Verkauf eingenommenen Gelder zusammen mit 
Spenden und Darlehen von Mitgliedern auf ein Sperrkonto der Oberamtssparkasse Ulm 
eingezahlt (Sademach S. 88). Die Geschäftsstelle war in der Weststadt, Thränstraße 25, der 
Brennstoffhandlung von W. Ulrich untergebracht. Ulrich war Mitinitiator der ‚Ulmer 
Tauschzentrale‘ und auch deren Chronist. Insgesamt vier Wechselstellen wurden eingerichtet. 
In der Innenstadt waren dies die Samenhandlung Buck, Glöcklerstraße 9, und das Reformhaus 
Schulz, Platzgasse 28; in Söflingen die Fa. Straub. Klosterhof 1, und in Neu-Ulm das 
Reformhaus Bühler, Augsburgerstraße 3. 

In einer groß angelegten Flugblattaktion und einer eigenen Zeitung, betitelt als „WÄRA - 
Wirtschaftspolitischer Aufklärungsdienst“, wurde die ‚Ulmer Wära‘ den Ulmer Konsumenten 
und Unternehmern empfohlen und versprochen: „Wära hat unerschütterliche Tauschkraft, 
auch wenn das Geld versagt. Für Wära kann man immer kaufen!“(WÄRA Nr. 1S. 1) Der 
Seitenhieb auf die wenige Jahre zurückliegende Hyperinflation und auf die aktuelle 
Deflationspolitik war offensichtlich. Das Interesse der Ulmer Tauschgesellschaft reichte über 
den Kreis bloßer Privatkunden hinaus, bot sie doch auch abgesicherte „Wära-Darlehen für 
Gemeinden, Behörden, Körperschaften usw. zu 3 Prozent Jahreszins“ an. 

Wie in anderen Städten wurde offenbar auch in Ulm die Wära-Initiative von einem 
beträchtlichen Teil der Bevölkerung positiv aufgenommen. Bereits im Juli 1931 konnte die 
Ulmer Tauschgesellschaft in ihrem Publikationsorgan ein „Wära-Teilnehmer-Verzeichnis“ 
von ca. 150 teilnehmenden Firmen aus über 50 verschiedenen Geschäftszweigen auflisten. 
Kurz darauf stieg die Zahl der Unternehmen auf 250 an. Auch wurde die Zeitschrift der 
Ulmer Tauschzentrale inzwischen so stark nachgefragt, dass deren zweite Ausgabe in einer 
Auflage von 7.000 Exemplaren erschien.  

Allerdings berichtete diese zweite Ausgabe auch schon  über die regional und überregional 
wachsende Schar der Gegner des Geldexperimentes der Freiwirtschaftler. Laut dem Artikel 
„Der Abwehrkampf der Ulmer Wära“„kamen die heftigsten Angriffe wieder aus den Kreisen 
der Reichsbank, welche es verstanden hatte, die Ausschüsse der Handels- und 
Gewerbevereine gegen die Wära zu beeinflussen“. Tatsächlich hatte sich der ‚Ulmer 
Detaillistenverein’ mit einer kurzen Pressemitteilung zu Wort gemeldet, in der er darauf 
hinwies, dass man in einigen Läden der Stadt lesen könne „Hier gilt Wära“, wobei es sich um 
den Versuch handele, an Stelle des bisherigen Geldes ein neues Tauschmittel einzuführen, das 
in den betreffenden Läden angenommen werde. Er erklärte dann allerdings in aller 
Deutlichkeit: „Der Detaillistenverein lehnt eine Beteiligung ab.“ (Ulmer Bilderchronik Bd. 3, 
S. 167) Bedrohlicher dagegen war das offizielle Amtshilfeersuchen des 
Reichsbankdirektoriums Berlin am 17. August 1931 an die Polizeidirektionen in Reutlingen 
und Ulm bezüglich „Beschlagnahme und Einziehung der (…) Flugblätter und der Ulmer 
Wära-Scheine gemäß §2 Abs.1 der (…) Verordnung des Reichspräsidenten vom 28. März 
1931 zur Bekämpfung politischer Ausschreitungen“. Die Ulmer Polizeidirektion erließ 
daraufhin am 21. August 1931 eine entsprechende Verfügung, die der Ulmer
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Tauschgesellschaft die weitere Geschäftstätigkeit und die Verbreitung der Ulmer Wära 
untersagte. Am 18. September 1931 teilte das Württembergische Finanzministerium Wilhelm 
Ulrich, dem Geschäftsstellenleiter der Ulmer Tauschgesellschaft, die Entscheidung des 
Reichsfinanzministeriums mit, dass es sich bei der ‚Ulmer Wära‘ um Notgeld handle, und 
ordnete deren Einziehung in einem Verbotserlass an. Aus dem gleichen Schreiben wird 
deutlich, dass W. Ulrich als Mitglied des ‚Christlich-Sozialen Volksdienstes‘ (CSVD) schon 
am 20.7.1931 den Parteivorsitzenden und Reichstagsabgeordneten Dr. Reinhard Mumm 
brieflich um Unterstützung gebeten hatte. Dessen Einspruch beim Reichsfinanzminister war 
aber ergebnislos geblieben. Die Gegenvorstellung der Ulmer Tauschgesellschaft bezüglich 
der Notgeldeigenschaft der ‚Ulmer Wära‘ wurde nochmals in einem Schreiben von W. Ulrich 
vom 22. September 1931 an das Württembergische Finanzministerium in der Form 
vorgetragen, dass „die Frage, ob Notgeld oder nicht, zur Zeit von der Staatsanwaltschaft Ulm 
geprüft“ werde (Karpinski S. 52). Aber schon zwei Wochen später, am 6. Oktober 1931, 
beendete die „Dritte Verordnung des Reichspräsidenten zur Sicherung von Wirtschaft und 
Finanzen und zur Bekämpfung politischer Ausschreitungen“ alle Freigeldexperimente im 
Reich. Die „Ulmer Wära“ wurde eingezogen, die Genossenschaft aufgelöst der 
Rechnungsabschluss wies einen Verlust von 272,45 Reichsmark auf.  

Insgesamt bestand die Ulmer Wära also etwa drei Monate als akzeptiertes Tauschsmittel. Am 
22. September 1931 waren laut Auskunft von W. Ulrich an das Finanzministerium von den
23.465 ausgegebenen Ulmer Wära erst ca. 1.500 im Umlauf.  Damit ist aufgrund der kurzen
Laufzeit eine Bewertung des wirtschaftlichen Nutzens durch die Ulmer Wära kaum möglich.
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Material 1: Grundannahmen und Zielsetzungen der Ulmer Wära 
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aus: Wära, Wirtschaftspolitischer Aufklärungsdienst, 1. Ausgabe, Ulm 1931 
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Material 2: Verzeichnis der teilnehmenden Geschäfte 
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aus: Wära, Wirtschaftspolitischer Aufklärungsdienst, 1. Ausgabe, Ulm 1931 
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Material 3: Ulmer Wära-Scheine 
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Material 4: Richtlinien der Ulmer Tauschgesellschaft für die Verwaltung der 
Ulmer Wära 

StadtA Ulm, H Ulrich, Wilhelm Nr. 1 
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Transkript: 

Richtlinien der Ulmer Tauschgesellschaft für die Verwaltung der Ulmer Wära 

angenommen in der Sitzung vom 25.6.31 in Ulm  

1. Die Herstellung der Ulmer Wära hat unter grösstmöglichen Sicherungen vor Fälschungen
so zu geschehen, dass niemals ein Einzelner im Stande ist, damit Missbrauch zu treiben.
Mindestens ist zu beachten: die im Auftrag des geschäftsführenden Ausschusses gedruckten
u. von einem seiner Mitglieder aufzubewahrenden Scheine werden erst dadurch umlauffähig,
dass sie von einem 2. Mitglied (Stempelführer) mit einem Kontrollstempel versehen sind.
Sämtliche Scheine sind fortlaufend zu numerieren.

2. Die Tauschscheine haben in der Regel eine Umlaufzeit von einem Jahr u. werden innerhalb
von 10 Tagen vor u. nach Schluss der Umlaufzeit gegen neue ausgetauscht. Die
Neuherausgabe verlangt Farbenänderung.

3. Die Tauschscheine unterliegen einem in regelmässigen Abständen eintretenden Schwund,
der bis auf weiteres durch Aufkleben von Centmarken ausgeglichen wird.

4. Diese Marken verwaltet der Geschäftsführer. Er verkauft sie nach auswärts zu 50% des
Nennwertes an die öffentlichen Wechselstellen, die dafür die Aufwertung der am Stichtage
bei ihnen lagernden Tauschscheine tragen müssen. Die während der Laufzeit vom
Stempelführer neu ausgegebenen Serien werden von diesem aus seinem Bestande an
Schwundmarken aufgewertet u. die hierfür verwandte Menge als Unkosten verbucht.

5. Die Geschäftsstelle gibt die Tauschscheine gegen Geld oder als Darlehen gegen
Sicherheitsleistung an die örtlichen Wechselstellen, bis auf weiteres auch an Einzelpersonen.

6. Die Wechselstellen geben die Tauschscheine nach eigenem Ermessen weiter. Für
wenigstens 50% der in Umlauf gesetzten Tauschscheinmengen muss die Geschäftsstelle
jederzeit Geld zur Verfügung haben. Die Verfügung über die Geldbestände ist nur durch die
Unterschrift von 2 Mitgliedern des geschäftsführenden Ausschusses möglich.

7. Grundsätzlich ist die Ulmer Wära nicht in Reichsmark einlösbar. Auch sind die Reserven u.
Bankguthaben nicht als Deckung für sie anzusehen; so lange jedoch nicht ein geschlossener
Kreislauf der Ulmer Wära sicher gestellt ist, kann solchen Abnehmern, denen eine
Weitergabe kaufmännisch noch nicht möglich ist, eine Umwechslung in Geld zugestanden
werden.

8. Eine Ulmer Wära gilt Rm. 1,-, solange die Kaufkraft der Reichsmark sich jährlich nicht
über 5% ändert. Bei stärkerer Schwankung ist die Hauptversammlung zu befragen, ob u. auf
welche Weise die Ulmer Wära kaufkraftbeständig zu machen ist.
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